
 
  
 
Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung vom 08. Mai 2012 
 
1. In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 08. Mai 2012 stellten der Leiter des Polizei-

reviers Breisach, Herr Berthold Bock und der Leiter des Polizeipostens Bötzingen, Herr Armin 

Zeller, die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2011 für die Gemeinde Bötzingen vor. Ob-

wohl die Zahl der Straftaten in Bötzingen im letzten Jahr gestiegen sind, wurde aufgezeigt, dass 

bei den Straftaten in Bötzingen keine besonderen Schwerpunkte festzustellen sind und die er-

fassten Delikte in der Gemeinde Bötzingen im Vergleich zu den Nachbargemeinden im    

normalen Rahmen liegen.    

 

2. Der Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebes für das Jahr 2011 wurde vom    

Gemeinderat festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2011 des Wasserversorgungsbetriebes schloss 

mit einem Jahresverlust von 5.351,48 € ab.  

 

3.  Die derzeitigen Stromlieferungsverträge der Gemeinde Bötzingen haben eine Laufzeit bis zum 

30. Juni 2012. Die Leistungen für alle Stromabnahmestellen in der Gemeinde mit 100 % Öko-

strom wurden neu ausgeschrieben. Der neue Stromlieferungsvertrag wird auf 1,5 Jahre 

(01.07.2012 bis 31.12.2013) abgeschlossen. Das günstigste Öko-Strompreisangebot der Fa. 

EnBW Vertrieb GmbH in Höhe von 0,203 €/kwh und Laufzeitkosten von 236.288,07 € erhielt 

den Zuschlag. 

 

4. Kämmerer Gustl Brenn gab dem Gemeinderat einen Überblick über die derzeitige     

Finanzsituation der Gemeinde nach den ersten vier Monaten des Jahres 2012. Mit Ausnahme 

der  Gewerbesteuer, die gegenüber der Planung mit 0,7 Mio € unter dem Haushaltsansatz liegt, 

sind bei den anderen Haushaltsansätzen bisher keine wesentlichen Änderungen im 

Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt eingetreten. 

 

5. Gegen die 5. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Nägelsee“ der Gemeinde    

Gottenheim wurden vom Gemeinderat keine Bedenken erhoben. 

 

6. Eine Arbeitsgemeinschaft von derzeit 12 Kaiserstühler Kunstschaffenden hat die Idee eines 

„Skulpturenwegens am Kaiserstuhl“ entwickelt. Die Grundgedanken des Projektes sowie die 

Ziele des Fördervereines „Kunst.Natur.Kaiserstuhl e.V.“ wurden dem Gemeinderat vorgestellt.  

 Der Gemeinderat beschloss die Mitgliedschaft der Gemeinde Bötzingen im Förderverein. 

Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die Gemeindeverwaltung den Förderverein ideell in dessen 

Bemühen unterstützt, insbesondere mit seinen Beiträgen im Bereich Kunst, die „Marke Kaiser-

stuhl“ in der Region des Kaiserstuhls weiterzuentwickeln und zu stärken. Außerdem unterstützt 

die Gemeinde das Projekt „Skulpturenweg“ bei der Aufstellung eines Kunstobjektes auf  

Gemarkung Bötzingen mit entgeltfreien Bauhofleistungen. 



 

7. Der Fortsetzung der geänderten Gruppenformen im Katholischen Kindergarten (eine Regel-

gruppe, eine Kleingruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten) und die          

Übernahme der damit verbundenen Mehrkosten durch die Gemeinde wurde vom Gemeinderat 

zugestimmt. 

 Der Einrichtung einer Ganztagesgruppe im Gemeindekindergarten zum neuen Kindergarten-

jahr, der dadurch notwendigen Satzungsänderung sowie den damit verbundenen Mehrkosten 

wurde ebenfalls zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Einzelheiten (An-

trag auf Änderung der Betriebserlaubnis, Einstellung des erforderlichen Personals, Einführung 

eines warmen Mittagessens, Beschaffung von Einrichtungs-/Ausstattungsgegenständen) in die 

Wege zu leiten. 

 Für die Nutzung der Küche im Lebenshilfekindergarten durch den Gemeindekindergarten wird 

der Lebenshilfe ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 15.000 € gewährt. 

 

8. Dem Zuschussantrag der Gemeinderäte Ellen Brinkmann und Roland Näger für die        

Vereinigung Türkischer Schuleltern Bötzingen und Umgebung in Höhe von 650 € wurde nicht 

entsprochen. Die geltende Zuschusspraxis der Gemeinde an Vereine sieht keine 

Bezuschussung von Büromaterial und Verbrauchsmaterial vor. 

 Der Überlassung eines Klassenzimmers in der Wilhelm-August-Lay-Schule und dessen       

kostenlose Nutzung durch die Vereinigung türkischer Schuleltern wurde nachträglich 

zugestimmt. Damit wird die Arbeit der Vereinigung Türkischer Schuleltern in Höhe von einmalig 

500 €  unter-stützt. 


